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Aktuelle Änderungen und Fortführung des Infektionsschutzes  

in der Schule ab 4. April 22 (Montag) 

1. Maskenpflicht ab 04.04.22 

  Masken dürfen weiterhin getragen werden. 

  Nur noch freiwillig zu tragen, keine Tragepflicht mehr auf dem Schulgelände/in Gebäuden  

 

2. Testkonzept ab 04.04.22 

  Nur noch freiwillige Testteilnahme auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern, unabhängig 

 davon, ob geimpft oder genesen! 

  Vorgehensweise im Fall eines Positiv-Tests wie bisher: sofortige Absonderung (s.u. 3.), 

 direkt tägliche Testung der Klasse an 5 Tagen (Ausnahme: nachweislich vollständig  geimpfte 

 oder genesene Schüler:innen, aber freiwillig weiterhin möglich) 

 Wunsch der Eltern für das Kind, an der schulischen Selbsttestung 2x wöchentlich weiterhin 

 teilzunehmen, wird der Klassenleitung formlos (aber verbindlich) umgehend per Sdui 

 mitgeteilt! 

 Dieses neue Testkonzept gilt für den Zeitraum Montag, 04.04. bis Freitag, 29.04.2022! 

 1. Durchführung der freiwilligen Testungen: Montag, 04.04.2022; weiterhin in der Regel 

 montags und donnerstags 

 

3. Ganztagsschule (GTS) ab 04.04.22 

  Die GTS geht wieder in den Vollbetrieb! 

  Das Beurlaubungsrecht für Schüler:innen, die zur GTS im Schuljahr 2021/22 angemeldet 

 waren, fällt weg! 

  Mittagessen sowie am Nachmittag Unterricht, Lernzeiten und AGs finden nach Plan statt! 

 

4. Absonderungspflicht gilt wie bisher: 

  Infizierte Schüler:innen müssen für 10 Tage in die Absonderung, gerechnet ab dem Tag 

 des 1. Positivtests (z.B. Selbsttest in der Schule) 

  Möglichkeit sich vorzeitig in einer anerkannten Teststelle freitesten zu lassen: frühestens an 

 Tag 7 (ebenfalls ab dem 1. Positivtesttag gerechnet) 

 

5. Hygienekonzept gilt wie bisher: 

  Persönliche Hygiene: Verzicht auf Körperkontakt; Husten- u. Niesetikette wie bisher, 

 gründliche Händehygiene 

  Raumhygiene: regelmäßige Stoß-/Querlüftungen ca. alle 20 min 

  Umgang mit Krankheit: mit CoVid Infizierte oder in Absonderung befindliche Personen dürfen 

 die Schule nicht betreten! 

  Bei Auftreten von nur leichten Erkältungssymptomen sollte das Kind/der Jugendliche 

 zunächst zu Hause bleiben und die Schule erst wieder besuchen, wenn sich der 

 Allgemeinzustand deutlich gebessert hat.  

  Bei einem Infekt mit stärkeren, grippeartigen Symptomen (z.B. Fieber, trockener Husten) 

 oder einer Verstärkung der zunächst leichten Symptome sollte ein Arzt aufgesucht  werden. 

 

6. Meldepflicht gilt wie bisher: 

  Schon der Verdacht einer CoVid-19-Erkrankung ist gemäß Infektionsschutzgesetz 

 meldepflichtig.  

  Auch im Fall eines positiven Selbsttestergebnisses ist gemäß Infektionsschutzgesetz das 

 Gesundheitsamt zu informieren. 


